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 Veröffentlicht am 08.05.1990

Norm

ASVG §209

Rechtssatz

Die Gewährung einer Gesamtvergütung für einen kürzeren als den im § 209 Abs 1 ASVG bezeichneten Zeitraum ist nur

zulässig, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß mit Ablauf dieses Zeitraumes eine MdE in

rentenbegründenden Ausmaß nicht mehr besteht. Inhaltlich stellt sich eine solche Entscheidung als Gewährung einer

(innerhalb des Zweijahreszeitraumes) befristeten vorläu:gen Versehrtenrente dar, die mit einem Gesamtbetrag in der

Höhe der Rentenleistung für den Befristungszeitraum abgefunden wird. Die Gewährung einer Gesamtvergütung für

einen kürzeren Zeitraum als den, für den das Vorliegen einer MdE im rentenbegründenden Ausmaß zu erwarten ist, ist

durch das Gesetz nicht gedeckt.
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